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In Bea.ntwortu:ng d2r Anfrage der Abg., -0 red 1 e r und Genossen, 

betreffend Vermögenswerte österreichischer Staatsbürger 'im Ausland, hat Bundes­

i111~.st9::,"f~:~:· dü~ ~;;'!'sW'B.:-;:'t:'ge:n,.fi..r~t<,.agenheiten Dr'J F i g 1 folgendes mitgeteilt: 

'1) Die österreichiscne Bundesregierullg steht .mit den Regierungen 

'der vo1ksdemokratisohen Staaten in ständiger Füh1ut'~; um letztere zU 

Verhandlungen bezüglich Freigabe des beschlagnahmten öffterreichischen Eigen.... 

tUm~ bzw. angemessener Entschädigung für die d~~h die' Regierungen dieser 

, 'Staaten verfügten Ente1gnungsmassna~en zu bewegen .. 

Bisher scheiterten diese Versuche an der grundsätzlichen Weigerung 

dieser Regierungen; sich vor Abschluss des Staatsvertrages in Erörterungen 

über diese Angelegenheit einzulasseno 

Info1ge des unmittelbar bevorstehenden Inkrafttretens de~ Staats ... 

vßrtrages bestehen jedoch begründete Aussichten auf eine ba.ldige Durohf'ührung 

,dieser Verhandlungen, z~l bei einer Reihe ,der erwähnten Reg:terungen. in letz'la:.:' 

Zeit bereits eine prinzip:l.elle Geneig'bheit in dieser IU,ch:tung wabrgenommen 

werden konnte" 

Ungarn, mit welohem,Lande bereits ,im Herbst 195; Vermögensfreigabe­

verhandlungen gepflogen wurden, hat sich bereits offiziell mit deren Fort­

setzung im Herbst d"J" in Wien bereit erklärto 

Hinsichtlich der übrigen volksdemokraDisohen Staaten liegen nooh 

keine offiziellen ZUsagen der Verhandlungsbereitschaft vor; es kann jedoch 

angenommen werden, dass mit der Einleitung von Besprechungen in einem hieht 

zu fernen Zeitpunkt zu rechnen sein wird. 
, , 

. ~ie Bundesregierung ist sich der Bedeutung bewusst, die einer 

R~stitut1on oder wenigstens einerteilweisen Entschäd1gung der sehr bedeutenden 

österreichischen Vermögenswette in den oben bezeichneten Ländern zukommt, ur-d 

wird nicht' ermangeln, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um den durch die _oben 

geschillierten Massnahmen geschädigten österreichischen Staatsbürgern zu ihrem 
J . 

Recht zu verhelfen" ' 
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2) Hinsichtlich der Frage der Übernahme de:r U1: $t:ß.atsvertrag 

(Arto22 Abs 1 Pu.nkt 6) österreichtscherseits übernOmnlenen Zahlungsverpflich­

tung von 150 Millionen Dollarcan die UdSSR durch die volksdemokratischen 
, 

Staaten zwecks Abstattung der ihnen aus dem Entz~ 0sterreichischen Eigentums 

entstandenen Entschäd~verpflichtung wird darauf hlngewiesen, dass es sich 

hiebet um einen Vorschlag ha.ndelt, der bereits während der Sta.atsvertragsver­

ha.nd1ungen 1949/49 vom fr~ösischen General Cheritre gemacht wUrde, jedoch 

.. nicht die Zustimmung der UdSSR getanden hato Die öst~~eicbische Bundesre-. . 
gierung bezweitlt)lt~ da.ss die Regierung der UdSSR llu'e.ii~sbezüg1ic~e Meinung 

geändert haben ~nnte, ist aber bereit, den gegenwärtigen Standpunkt der 

russischen Regierung in dieser Frage in geeigneter Weise zu sondieren. 

3) An eine tlberbrückungshi1fe in Form einer Vorschusszahlung der Ent­

schäd~ssumme an die durch die Enteignur~smassnahmen der volksdemokratischen ' 

!egierung betroffenen Rechtssubjekte kann im gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht 

gedacht werden. Eine Bewertung des Schadens,bzw-. die A'l,lfteilung einer zur 

Verfügung ~tehenden Summe mit Rücksicht a.uf den Gra.d des Schadens und die 
, 

Berücksichtigungswtirdigkeit der Geschädigten ist nämliQ~ erst im Zuge bzw. 

nach Ab~chluss entsprechender zwischenstaatlicher Verhandlungen über die 

Restitution bzw. Entschädig'J.ng des entzogenen Vermögens möglioh. Darüber hina.m 
"-

würde die Festsetzung bestimmter Entschädigungswerte bei der innerstaatlichen 

ttberbrüokungshilfe ein. Präjudiz bei den Vereinbarungen über die duroh die 

fremden Staaten zu entrichtenden Entschädigungssummen schaffen. 
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